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Leitsatze

1 Ein bereits gegen den Zusammenlegungsplan anhangiger Widerspruch erstreckt sich nicht
. von selbst auf einen Nachtrag; vielmehr ist dieser gesondert anzugreifen.

Unverzlglich im Sinne von § 134 Abs. 2 Satz 2 FlurbG erfordert in der Regel eine kurzere
- als die in § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO vorgesehene 2-Wochen-Frist.

Die Nachsichtgewahrung hat nicht den Sinn, die sachlichen Einwendungen so genau zu

§ 37 FlurbG findet auch im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sinngemaf

. Anwendung (vgl. § 92 Abs. 2 FlurbG). Auch dieses vereinfachte Flurbereinigungsverfahren
ist unter Mitwirkung der Gesamtheit der beteiligten Grundstiickseigentimer
durchzufuihren. Die Vorschriften fur das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren
schranken aber den Neuordnungsauftrag des § 37 Abs. 1 FlurbG ein.

3 . untersuchen, als waren sie fristgerecht erhoben.

Aus den Grunden

Die Klagerin wendet sich gegen den Ausbau eines Uber ihr Grundstick Flst. Nr. 359 fuhrenden Wegs.

Sie ist unter der Ordnungs-Nr. 2210 Teilnehmerin des beschleunigten Zusammenlegungsverfahrens (BZV)
OXXXXXXXXXXXXXXXX, das mit unanfechtbar gewordenem Beschluss des vormaligen Flurbereinigungsamtes
Oxxxxxxxxx vom 30.05.1986 angeordnet wurde, um insbesondere durch die Herstellung ganzjahrig
befahrbarer, rechtlich gesicherter Wege die Erschlieung der Einzelhéfe zu verbessern und durch eine
Neuordnung des Grundbesitzes die Bewirtschaftung der Grundstlicke zu erleichtern.

Im Anhorungstermin am 15.12.2003 erhob die Klagerin Widerspruch gegen den Zusammenlegungsplan. U.
a. machte sie unter Bezugnahme auf ein Anwaltsschreiben vom 09.12.2003 geltend, dass sie den
"vorgesehenen Ausbau des Weges" Uber ihr Grundstlck Fist. Nr. 359 zu einer 3 m breiten geteerten
Gemeindestrale (Hofzufahrt Fxxxx/Hxxxxxxxx) nicht dulde (a.a.O., Nr. 4). Diesem habe sie zu keiner Zeit
zugestimmt. Auch bestehe kein 6ffentliches Interesse an einem solchen Ausbau, zumal ein solcher mit
geringerem Eingriff unter Inanspruchnahme des Grundstlcks Flst. Nr. 356 moéglich ware, dessen Eigentumer
bereits zugestimmt habe.

Nachdem ihr von der Flurbereinigungsbehdrde mehrfach deutlich gemacht worden war (vgl. etwa Schreiben
v. 17.03.2004 u. 15.03.2005), dass im Stande des Zusammenlegungsplans keine sie belastenden
Veranderungen vorgenommen, insbesondere noch keine Festsetzung hinsichtlich der vom Teilnehmer mit
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der Ordnungs-Nr. 1720 (Fxxxx) geforderten ErschlieBung seiner Hofstelle Gber das Flurstick Nr. 359
getroffen worden seien, nahm die Klagerin mit Anwaltsschreiben vom 25.05.2004 ihren Widerspruch
hinsichtlich der "weiteren Einwendungen" (und damit auch hinsichtlich des Ausbaus des Weges tUber ihr
Grundstuck Flst. 359) ausdrucklich zurtck.

Mit Nachtrag 2 vom 16.07.2007 erfolgte dann - zur Erledigung des Widerspruchs der Ordnungs-Nr. 1720
(Fxxxx) - eine Festsetzung des Ausbaus der Hofzufahrt zum Flurstlick Nr. 361 in Asphaltbauweise Uber die
Flurstlicke Nrn. 356, 358 und 359.

Mit Schreiben vom 30.08.2007 lud die untere Flurbereinigungsbehdérde die Klagerin zum Anhdrungstermin
am 18.09.2007 ins Rathaus Oxxxxxxxxx und flgte in Kopie den Nachtrag 2, die Ausztge "Alter Bestand" und
"Neuer Bestand" aus dem Zusammenlegungsplan und das Lastenblatt (zur Begriindung und Regelung
dinglicher Rechte und Lasten) bei. Dabei wurde sie darauf hingewiesen, dass sie Widerspruch gegen den
Inhalt des Nachtrags 2 zum Zusammenlegungsplan zur Vermeidung des Ausschlusses nur im
Anhodrungstermin vorbringen kdnne. Bei persdnlicher Verhinderung kénne der Widerspruch allerdings auch
durch eine(n) Bevollmachtigte(n) eingelegt werden. Die Klagerin verweigerte am 03.09.2007 die Annahme
der Zustellung und gab die ihr zuriickgelassenen Unterlagen spater auf dem Burgermeisteramt ab.

Zum Anhdrungstermin im Rathaus Oxxxxxxxxxxxxx am 18.09.2007 erschien die Klagerin nicht.

Bereits mit Faxschreiben vom 17.09.2007 an den "Herrn Blrgermeister N., Rathaus Oxxxxxxxxxxxx" hatte
sie unter Bezugnahme auf dessen telefonischen Hinweis auf den Termin am 18.09.2007 mitgeteilt, diesen
"aus familiaren Granden" nicht wahrnehmen zu kénnen. Mit weiterem Faxschreiben vom 17.09.2007 an das
"Amt fur Flurneuordnung und Landentwicklung, z Hd. Herrn Blrgermeister N., OXXXXXXxXxXxXxxxx" legte sie
"gegen den geplanten Wegbau Uber mein Grundstlck 359 Widerspruch ein".

Die beiden Faxschreiben wurden vom Blirgermeisteramt erst am 18.09.2007 an die untere
Flurbereinigungsbehdrde weitergeleitet.

Mit Widerspruchbescheid vom 25.03.2008 wies das Regierungsprasidium Stuttgart - Landesamt fur
Flurneuordnung - die Widerspriiche der Klagerin zurlick. Der Widerspruch gegen den Zusammenlegungsplan
sei zulassig, aber unbegriindet.

Der Widerspruch gegen den Nachtrag 2 sei demgegeniiber unzuldssig und im Ubrigen auch unbegriindet.
Dieser sei nicht im maBgeblichen Anhdérungstermin eingelegt worden.

Entscheidungsgriinde
Die (Anfechtungs-)Klage gegen die erst mit dem Nachtrag 2 in den Zusammenlegungsplan aufgenommenen

Festsetzungen ist bereits unzuldssig, da die Klagerin mit ihrem dagegen erhobenen Widerspruch
ausgeschlossen ist (vgl. Schwantag/Wingerter, FlurbG, 8. A. 2008, § 141 Rn. 11) und ihr auch keine
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Nachsicht zu gewahren war (§ 134 Abs. 3 u. 2, § 146 Nr. 2 FlurbG).

Der bereits gegen den Zusammenlegungsplan anhangige Widerspruch erstreckte sich nicht von selbst auf
diesen Nachtrag; vielmehr war dieser gesondert anzugreifen (vgl. § 60 Abs. 1 Satz 4, § 59 Abs. 2 FlurbG;
FlurbG Bad.-Waurtt., Beschl. v. 27.02.1959 - 5 S 377/58 -). Daran andert auch nichts, dass die Klagerin zuvor
bereits Einwendungen erhob, die erst den spateren Nachtrag betrafen.

Das an das "Amt fur Flurneuordnung und Landentwicklung, z Hd. Herrn Blrgermeister N., OXXXXXXXXXXX"
gerichtete Faxschreiben vom 17.09.2007, das trotz unrichtiger Adressierung sachdienlich als an das Amt fur
Flurneuordnung und Landentwicklung beim Landratsamt Oxxxxxxxxxxxx in O gerichtet anzusehen war,
kann indes, da vor und nicht im Anhdrungstermin verfasst (vgl. § 59 Abs. 2 u. 4 FlurbG) und zudem nicht bei
der zustandigen Stelle eingegangen, jedenfalls nicht als Widerspruch gewertet werden (vgl. BVerwG, Urt. v.
06.05.1970 - IV C 59.69 -, Buchholz 4242.01 § 59 FlurbG Nr. 2 <= RzF - 7 - zu § 59 Abs. 2 FlurbG>;
Schwantag/Wingerter, a.a.0., § 59 Rn. 5). Denn nach Ablauf des Anhdrungstermins, in dem die
Widerspriche vorzubringen sind, soll feststehen, ob der einzelne Teilnehmer mit seiner Abfindung
einverstanden ist oder nicht (vgl. hierzu BVerwG, Urt. v. 06.05.1970, a.a.0.).

Zwar kann die Flurbereinigungsbehdrde nach Lage des Einzelfalls verspatete Einwendungen nachtraglich
zulassen (vgl. § 134 Abs. 2 Satz 1 FlurbG). Sie muss dies tun, wenn bei unverschuldeter Versdumung die
entsprechenden Erklarungen unverziglich nach Behebung des Hindernisses nachgeholt werden.
Unverzlglich erfordert in der Regel eine kirzere als die in § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO vorgesehene 2-Wochen-
Frist (vgl. BayVGH, Urt. v. 21.01.1999 - 13 A 98.300 -, = RzF - 22 - zu § 60 Abs. 1 FlurbG).

Vorliegend hat die Klagerin ihren Widerspruch jedoch schon nicht unverziglich nachgeholt, obwohl sie
hierzu Veranlassung hatte, nachdem sie in der ihr rechtzeitig zugestellten Ladung zum Anhérungstermin
darauf hingewiesen worden war, dass ein Widerspruch zur Vermeidung des Ausschlusses nur im
Anhdrungstermin vorgebracht werden kénne; dass sie die Annahme der zuzustellenden Schriftstlicke
verweigert und diese - wohl ungedffnet - beim Blrgermeisteramt abgegeben hatte, vermag sie nicht zu
entlasten (vgl. BVerwG, Beschl. v. 12.02.1963 - | B 141.61 -, BVerwGE 15, 271 <= RzF - 3 -zu § 134 Abs. 2
FlurbG>).

Auch wenn das Faxschreiben der Klagerin vom 17.09.2007 erst nach dem Anhdrungstermin an die
Flurbereinigungsbehdrde weitergeleitet worden sein sollte, ware darin noch keine Nachholung ihres
Widerspruchs zu sehen. Auch enthielt es, was indes erforderlich gewesen ware (vgl. BayVGH, Urt. v.
03.02.1983, RdL 1983, 212), auch bei Beriicksichtigung des weiteren, unter demselben Datum an den -
weder mit der Durchfihrung des Anhérungstermins betrauten noch in diesem anwesenden - Blirgermeister
der Gemeinde W (und Vorsitzenden des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft) gerichteten Faxschreibens
keine konkreten Grinde ("familiare Grinde"), aus denen sich eine unverschuldete Sdumnis ergabe.

Danach kame als nachgeholter Widerspruch allenfalls noch das von der Klagerin verfasste, an das
Landesamt gerichtete Schreiben vom 17.03.2008 in Betracht, welches allerdings keinesfalls mehr als
unverziglich nachgeholt angesehen werden kann, zumal der véllig unsubstantiierte Hinweis, dass sie den
Anhodrungstermin wegen eines "schweren Krankheitsfalles in der Familie" nicht habe wahrnehmen kdnnen,
noch immer keine unverschuldete Saumnis erkennen liel8. Eine solche ware auch bei erganzender
Berlcksichtigung ihres gerichtlichen Vorbringens nicht schllssig dargetan. Auch dieses Iasst weder
erkennen, inwiefern sie den Anhérungstermin gerade aufgrund des nach Zeit und Ort nicht naher
bezeichneten "sehr wichtigen Gesprachs" betreffend ihren Bruder nicht hatte wahrnehmen kénnen, noch
inwiefern der Termin nicht auch von einem Bevollmachtigten, etwa ihrer Rechtsanwaltin, ihrer ebenfalls mit
der Sache vertrauten Schwester, ihrer Tochter oder von einem anderen Gesellschafter der
"Grundsticksgemeinschaft Sxxxxxx - Hxxx - Hxxxxxxx GbR, Rankach xx, 77709 Oberwolfach" hatte
wahrgenommen werden kénnen. Die Flurbereinigungsbehérde war auch nicht gehalten, die Grinde flur die
Saumnis von sich aus zu erforschen (vgl. Schwantag/Wingerter, a.a.0., § 134 Rn. 4).

Vor diesem Hintergrund kann auch bei Berucksichtigung des vorliegenden Einzelfalles nicht beanstandet
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werden, dass der Klagerin auch keine Nachsicht im Ermessenswege gewahrt wurde (vgl. § 134 Abs. 2 Satz 1,
§ 146 Nr. 2 FlurbG). Geboten ist insoweit eine Interessenabwagung zwischen den Erfordernissen der
Verfahrensbeschleunigung und der Rechtssicherheit, die eine zeitliche Begrenzung des Widerspruchsrechts
verlangen, und dem sachlich-rechtlichen Anspruch des Teilnehmers auf eine gesetzeskonforme
Entscheidung (vgl. BVerwG, Beschl. v. 18.02.2004 - 9 B 8.04 -). Eine schuldhaft nicht genutzte Mdglichkeit,
eine gegenteilige Ansicht in dem daflir vorgesehenen Anhdérungstermin zum Ausdruck zu bringen oder diese
zumindest unverzuglich nach Beseitigung eines etwaigen Hindernisses nachtraglich schriftlich anzubringen,
muss danach grundsatzlich zum Verlust des Rigerechts fuhren, wenn anders nicht das gesamte System des
Flurbereinigungsrechts in Frage gestellt werden soll (vgl. BVerwG, Urt. v. 06.05.1970, a.a.0.). Schuldhaft
handelt ein Teilnehmer, der ohne Hindernis die ihm gewahrten Fristen nicht nutzt. Er wahrt damit nicht die
Sorgfalt, die von einem verantwortungsbewussten Teilnehmer bei der Durchsetzung seiner eigenen Belange
erwartet werden muss (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.02.1963 - | B 141.61 -, BVerwGE 15, 271 <= RzF -3 - zu

§ 134 Abs. 2 FlurbG>). Nur wenn dieser - vom Betroffenen infolge eigenen Verschuldens nicht mehr
durchsetzbare - Anspruch derart berthrt wird, dass fir den Betroffenen offenkundig eine unbillige Harte
eintritt, ist die Nachsichtgewahrung gerechtfertigt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 18.02.2004, a.a.0.). Dies schliel3t
es aus, die Nachsichtgewahrung einseitig von der rechtlichen Beurteilung der mit einem verspateten
Rechtsbehelf angegriffenen Entscheidung abhangig zu machen. Ob dem Begehren einer rechtlichen
Uberpriifung der getroffenen Sachentscheidung entsprochen werden soll, lasst sich vielmehr nur unter
Berlcksichtigung auch der erwahnten gegenlaufigen Belange "nach Lage des einzelnen Falles" (§ 134 Abs. 2
Satz 1 FlurbG) entscheiden. Erst im Anschluss an die gewahrte Nachsicht ist Raum fur die eigentliche
rechtliche Uberpriifung des angegriffenen behérdlichen Akts, die dann so zu erfolgen hat, als lidge ein
fristgerechter Rechtsbehelf vor (vgl. BVerwG, Beschl. v. 18.02.2004, a.a.0.). Die Nachsichtgewahrung hat
nicht den Sinn, die sachlichen Einwendungen so genau zu untersuchen, als waren sie fristgerecht erhoben (
vgl. BVerwG, Urt. v. 19.11.1970 - IV B 51.69 -, = RzF - 3 - zu § 12 FlurbG).

Zwar findet & 37 FlurbG auch im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sinngemafls Anwendung (vgl.
§ 92 Abs. 2 FlurbG) und ist auch dieses vereinfachte Flurbereinigungsverfahren unter Mitwirkung der
Gesamtheit der beteiligten Grundstlickseigentimer durchzufihren (vgl. § 2 Abs. 1, § 92 Abs. 1 FlurbG; hierzu
BVerwG, Urt. v. 13.06.1960 - | C 172.59 -, Buchholz 424.01 § 18 Abs. 2, §§ 91 ff. FlurbG Nr. 1 <= RzF - 4 - zu
§ 141 Abs. 1 FlurbG>). Jedoch ist nicht ersichtlich, inwiefern die Flurbereinigungsbehdérde diesen
Verfahrensgrundsatzen zuwidergehandelt und dadurch gar gegen Grundrechte verstoRen hatte.

Darauf, dass der Zusammenlegungsplan allein von der Flurbereinigungsbehérde aufzustellen ist (vgl. § 100,
§ 58 FlurbG), hat bereits das beklagte Land hingewiesen. Dass die Flurbereinigungsbehdrde nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens, nachdem bereits Klage erhoben war, den erneut mit Anwaltsschreiben vom
25.08.2008 unterbreiteten Vorschlag, den Weg im Wesentlichen Uber die Grundstlicke Fist. Nrn. 356 und
358 zu fuhren, lediglich mit den Ubrigen Betroffenen erérterte, vermag ebenso wenig auf einen VerstoR
gegen das (abgeschlossene) beschleunigte Zusammenlegungsverfahren betreffende Vorschriften zu fihren.
Im Ubrigen schranken die Vorschriften fiir das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren den
Neuordnungsauftrag des § 37 Abs. 1 FlurbG ein (vgl. Nieders. OVG, Urt. v. 26.01.1978 . F OVG A 38/77 -, <
RzF zu § 91> <Anm. der Schriftleitung: gemeint ist wohl = RzF - 5 - zu § 91 FlurbG>). Dies gilt insbesondere
hinsichtlich der Veranderung und Neuanlage von Wegen (und Gewassern), die sich - ebenso wie etwaige
Bodenverbesserungen - auf die nétigsten MaBnahmen beschranken sollen (vgl. § 97 Satz 3 FlurbG; Nr. 3.1.2
des Flurbereinigungsplans). Danach ist zwar jedes Abfindungsflurstiick durch Wege zuganglich zu machen (
vgl. § 98, § 44 Abs. 3 Satz 3 FlurbG; hierzu Nieders. OVG, Urt. v. 26.01.1978, a.a.0; BVerwG, Urt. v.
09.07.1964 - | CB 43.64 -, RdL 1964, 328 <= RzF - 4 - zu § 44 Abs. 3 Satz 3 FlurbG>), jedoch kann von einer
Verletzung des der Flurbereinigungsbehoérde obliegenden Neuordnungsauftrags ersichtlich nicht die Rede
sein, wenn diese - vor dem Hintergrund des § 99 Abs. 1 FlurbG, wonach die Abfindungen nach Méglichkeit
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durch Vereinbarungen mit den Beteiligten zu bestimmen sind - von der umstrittenen Neuanlage einer
Hofzufahrt zum Grundstuck Flst. Nr. 361 des Teilnehmers Fxxxx zugunsten des Ausbaus der bereits
vorhandenen befestigten Wegeflache (in Asphaltbauweise) absah und hierzu die bestehenden Wegerechte
in eine beschrankt persénliche Dienstbarkeit zu Gunsten der Gemeinde O anderte, auf dieser Flache einen

beschrankt 6ffentlichen Weg zu fihren und zu unterhalten (vgl. hierzu LG Passau, Beschl. v. 30.07.1971 - 2
T 19/70 -, NJW 1971, 2232).

Ausgabe: 17.10.2025 Seite 5 von 5



	RzF - 39 - zu § 134 Abs. 2 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


